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Gewalt sein Eigenthum weg / wozu er freilich kein Recht
chatte. Aber man nannte dies dennoch das Recht des
Stärkeren/ oder auch/ weites dabei aufdrcStär^
ke der Faust anknm / das Faustrecht. Die Schwa¬
chen/ die Sanftmürhigen / die Friedferdigen/ und be¬
sonders -die Weiber und Kinder/ waren sehr unglück-
r'd)i so lange dieses sogenannte Recht galt; denn
...eines war..damals seines Eigenthums ,und selbst
'«eines LebLNsisicher/ Keiner konnte in Ruhe und Frie¬
de genieß / was er sich,mit Mühe erworben hatte;
Streit und Krieg nahm kein Ende/ weil jeder Belei¬
digte sich/' so bald er konnte/ an seinem Beleidiger
zu rachen suchte. Dieses elenden Lebens wurden die
Menschen endlich überdrüssig / urid die Pexnünfligetr
Unter ihnen besonders sannen darauf/ wie diesem Un-
fug'abzuhelLen sein mochte. Da kamen sie. denn end-
sich,.Darin übereil / daß die Erfahrensten / Rrdl.chsten
und-Weisesten unter ahnen ausmachen sollten/ was
Jeher zu thun und zu lassest habe/ und. Alle übrige
sollten sich danach' richten. Das/ was jene
ausgemacht hatten, nannte.mgsi Gelbste oder V e r-
o rd u Ü n g e ix. Run wjhrde der ZustttMder Menschen
sehr glücklich' gewelestftist/ Wenn sich'wirkiich alle nach
den.Gesehen gerichtet hatten; allein die Unverständi¬
gen/ die Zornigen und Eigensinnigen/ die Unredlichen
und7.k5ichtsinnlgen. kehrten sich oftmals nicht' an die

^Geseke/ 'sdNdern thaten/ was sie gut VünW?beleidig-
r st die Redlichen und Friedfertigen/ und nahmen iy-
jyit Gewalt ihr Eigenthum. Da wurden diese mit
einander einig / gewisse Personen unter sich zu wäh¬
len / welche darauf achten und dafür sorgen sollten/
daß die .Gesetze von Allen treulich befolgt würden.
DrM Personen nannte man zusammengenommen die
Ovcrtgkeit/ und.alle übrige Einwohner des Landes
wurden Unterthanen genannt/ weil sie jenen Un¬
terthan, d. h. gehorsam sein sollten. Eben-so/ wie
die. Lehrer in der Schule- die Aeltern in ihrer Fami¬
lie) Vre Aufseher in einer Fabtlk, und die Officiere
bei einem Regiment Soldaten /- darM Acht haben,
daß.Aller ordentlich und ruhig zugLhe, tiut&amp;gt; Keiner
den ' Andern beleidige oder beraube: eben so hat die
Obrrgkeit in einem Lande darauf Acht, daß in dem
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